
 

 

 
 
Aufschlüsselung der Prüfgebühren der Ärztlichen Stelle  
gem. §130 StrlSchV  
 

Röntgendiagnostik 
 
 
 
Bildwiedergabegeräte/Monitore 

 

 Überprüfung der Abnahmeprüfung 

 Überprüfung der festgelegten Bezugswerte  

 Überprüfung der regelmäßig durchgeführten messtechnischen 
Kontrollen 

 Überprüfung der arbeitstäglichen Grauwertüberprüfungen 
 
 
 
Röntgenstrahler 
 

    Überprüfung der Abnahmeprüfung des Gerätes und des zugehörigen 
Detektors bzw. Speicherfoliensystems, ggfs. mehrerer Detektoren 

    Überprüfung der Maßnahmen zur Festlegung der derzeitig gültigen 
Bezugswerte (Teil- bzw. Abnahmeprüfung) 

    Überprüfung der regelmäßig durchgeführten Konstanzprüfung (KP): 
KP-Protokolle, KP-Aufnahmen inkl. Referenzaufnahmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesetzliche Grundlage: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz, Bayerisches Gesetz- 
und Verordnungsblatt Nr. 4/2019 


